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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Führerscheingesetz

Norm

FSG 1997;

VVG §10 Abs2 Z1;

VVG §5 Abs1;

VVG §5 Abs2;

Rechtssatz

Die Paritionsfrist von drei Tagen reichte zur Erfüllung der den Bf tre:enden Verp;ichtung zur Abgabe des

Führerscheines aus. Die Abgabe des Führerscheines bei der Kraftfahrbehörde erfordert keinen nennenswerten

Zeitaufwand, sodass einer derartigen Verpflichtung innerhalb sehr kurzer Zeit entsprochen werden kann. Daran ändert

auch der Umstand nichts, dass der Bf durch einen Rechtsanwalt vertreten ist, dem die Androhung der Zwangsstrafe

zugestellt wurde. Ein Rechtsanwalt hat in einem solchen Fall die Verp;ichtung, die von ihm vertretene Partei

unverzüglich vom Einlangen der Androhung der Zwangsstrafe in geeigneter Weise zu verständigen, sodass auch in

solchen Fällen eine Paritionsfrist von wenigen Tagen ausreicht.
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